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FRAGEBOGEN ZUR ANHORUNG
Gesetz uiber die Grundziige des Personalrechts (Personalgesetz, PersG)

Anhoérungsdauer
Die Anhdrung dauert vom 29. August 2025 bis 28. November 2025.

Inhalt

Mit der Revision des Personalrechts sollen die personalrechtlichen Rahmenbedingungen aktualisiert
und gezielt weiterentwickelt werden. Die Anpassungen orientieren sich an den Zielen der HR-
Strategie 2020—-2026 und bericksichtigen Entwicklungen auf Bundesebene sowie aktuelle
Anforderungen an eine transparente, faire und handlungsfahige Verwaltung.

Die vollstandigen Unterlagen zur Vorlage und zur Anhérung sind zu finden unter
www.ag.ch/anhdérungen.

Auskunftsperson
Bei inhaltlichen Fragen zur Anhérung kénnen Sie sich an die folgende Stelle wenden:

KANTON AARGAU

Departement Finanzen und Ressourcen
Karin Schnarwiler

Projektleiterin

HR Aargau

062 835 20 46

karin.schnarwiler@ag.ch

Angaben zu lhrer Stellungnahme

Sie nehmen an dieser Anhérung im Namen einer Organisation teil.

Wenn |hnen unten bereits Daten angezeigt werden, sind lhre Angaben bereits hinterlegt. Sie kénnen
die Daten bei Bedarf Uberschreiben und so die Angaben korrigieren. Wichtig: Wenn Sie bspw. die E-
Mail-Adresse @ndern, wird fortan die neue von lhnen notierte E-Mail-Adresse fir den E-Mail-Versand
fur eine Anhorungseinladung verwendet!

Wenn lhnen noch keine Angaben angezeigt werden, geben Sie bitte unten lhre entsprechenden

Kontaktdaten ein. Die notierten Angaben werden hinterlegt und lhnen in weiteren Teilnahmen an
eAnhdrungen automatisch angezeigt.

Adressblock - Ihre Angaben

Name der Organisation Aargauische Industrie- und Handelskammer (AIHK)

E-Mail info@aihk.ch

Zustandige Person bei inhaltlichen Rickfragen

Vorname Philip

Nachname Schneiter
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https://www.ag.ch/de/aktuell/anhoerungen-vernehmlassungen/laufende-anhoerungen

E-Mail philip.schneiter@aihk.ch

Fragen zur Anhoérungsvorlage

Fragen zum Anstellungsverhaltnis

Frage 1 — Maximale Dauer der
befristeten Anstellungsverhaltnisse fur
befristet finanzierte Projekte verlangern

Bisher ist eine Befristung von Anstellungsverhaltnissen im Kanton
Aargau auf maximal funf Jahre beschrankt. In Ausnahmefallen soll es
zukunftig moglich sein, diese Dauer zu verlangern. Dies gilt fur Stellen,
die im Rahmen eines Projekts mit zeitlich befristeten Mitteln finanziert
werden. Dazu ist die Schaffung von § 3a Abs. 1 (neu) PersG
notwendig. Mit dieser Anpassung soll mehr Flexibilitat bei langfristigen
Projekten geschaffen und deren Kontinuitat sichergestellt werden.

Siehe Kapitel 4.2.2 und 5.3 des Anhbrungsberichts.

Sind Sie damit einverstanden, die maximale Dauer der befristeten
Anstellungsverhaltnisse fur befristet finanzierte Projekte durch die
Schaffung von § 3a Abs. 1 (neu) PersG zu verlangern?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O ® O

keine Angabe

Bemerkungen zur Frage 1

Zusatzlich sollte die Mdglichkeit vorgesehen werden, Anstellungsverhaltnisse fur die Dauer eines
bestimmten Projekts zu befristen (sog. Projektbefristung).
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Frage 2 — Anstellung Lohnzahlung im
Stundenlohn im Personalgesetz
einfuhren

Bei der Lohnzahlung im Stundenlohn fir Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Kanton Aargau handelt es sich nicht um eine
Anstellungsform, sondern um eine Ausrichtungsart der Lohnzahlung,
die anstelle des Monatslohns vereinbart werden kann. Sie ist aktuell
lediglich im Lohndekret geregelt. Neu soll im Personalgesetz die
Anstellung mit Lohnzahlung im Stundenlohn eingefihrt und der
Regierungsrat ermachtigt werden, entsprechende Regelungen fur
diese Anstellungen festzulegen. Dazu gehort insbesondere die
Regelung des Inhalts der Einsatzvereinbarung, wie etwa das
durchschnittliche Einsatzvolumen, die Anzahl Einsatze, die Fristen und
die Moglichkeit der Zu- beziehungsweise Absage eines Einsatzes
sowie den Ferienbezug zu regeln. Dies erfordert die Schaffung von §
3a Abs. 2 (neu) PersG sowie eine Anpassung von § 3 Abs. 3
Lohndekret.

Siehe Kapitel 4.2.4, 5.3 und 5.33.1.1 des Anhérungsberichts.

Sind Sie einverstanden, dass im Personalgesetz die Anstellung mit
Lohnzahlung im Stundenlohn ausdrucklich vorgesehen und der
Regierungsrat zur Regelung der Einzelheiten erméachtigt wird (§ 3a
Abs. 2 (neu) PersG und § 3 Abs. 3 Lohndekret)?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O O ®

keine Angabe

Bemerkungen zur Frage 2
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Frage 3 — Weiterbeschaftigung nach
Erreichen der Altersgrenze im
Personalgesetz verankern

Um dem Fachkraftemangel zu begegnen, soll im Personalgesetz
ausdrucklich vorgesehen werden, dass eine Weiterbeschaftigung tUber
das ordentliche Pensionierungsalter hinaus maoglich ist. Die
automatische Beendigung des Arbeitsverhaltnisses nach Erreichen der
Altersgrenze bleibt bestehen, jedoch kann das Arbeitsverhaltnis
befristet weitergefuhrt werden. Diese Moglichkeit besteht heute bereits
auf Verordnungsstufe (§ 17 Abs. 2 PLV) und soll neu auf
Gesetzesstufe verankert werden. Ein Anspruch auf
Weiterbeschaftigung besteht nicht. Fur die Verankerung der
Weiterbeschaftigung nach Erreichen der Altersgrenze im
Personalgesetz ist die Schaffung von § 13a (neu) PersG vorgesehen.

Siehe Kapitel 4.2.5 und 5.12 des Anhérungsberichts.

Sind Sie einverstanden, dass im Personalgesetz die Moglichkeit einer
befristeten Weiterbeschaftigung nach Erreichen der Altersgrenze
vorgesehen wird (§ 13a (neu) PersG)?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O ® OO

keine Angabe

Bemerkungen zur Frage 3

Die Altersgrenze sollte im PersG und nicht in einem Dekret geregelt werden.
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Frage 4 — Verzicht und Abbruch der
Bewahrungsfrist in bestimmten Fallen
regeln

Gemass geltendem Personalgesetz ist bei einer Kiindigung aufgrund
von Mangeln in der Leistung oder im Verhalten eine schriftliche
Mahnung mit Ansetzung einer Bewahrungsfrist erforderlich. Es gibt
zurzeit keine gesetzlichen Grundlagen, auf eine Bewahrungsfrist zu
verzichten oder eine laufende Bewahrungsfrist abzubrechen. Neu soll
die Moglichkeit geschaffen werden, in bestimmten Fallen auf die
Bewahrungsfrist zu verzichten oder eine laufende Bewahrungsfrist
abzubrechen. Dies soll beispielsweise dann moglich sein, wenn die
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ausdrucklich erklart oder durch
ihr/sein Verhalten zeigt, dass keine Bereitschaft zur Verbesserung der
Leistung oder des Verhaltens besteht. Dazu ist eine Anpassung von §
10 Abs. 1 lit. ¢ PersG und die Schaffung von § 10a (neu) PersG
notwendig. Mit der Anpassung soll das Kundigungsverfahren in
Situationen vereinfacht werden, in denen eine Bewahrungsfrist ihren
Zweck nicht erfullen kann.

Siehe Kapitel 4.2.6, 5.7 und 5.8 des Anhérungsberichts.

Sind Sie damit einverstanden, dass durch die Anpassung von § 10
Abs. 1 lit. ¢ PersG und die Schaffung von § 10a (neu) PersG in
bestimmten Fallen auf eine Bewahrungsfrist verzichtet oder eine
laufende Bewahrungsfrist abgebrochen werden kann?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O ® O

keine Angabe

Bemerkungen zur Frage 4

§ 10a Abs. 2 lit. a PersG ist zu restriktiv formuliert. Ein Verzicht auf das Ansetzen einer
Bewahrungsfrist sollte auch mdéglich sein, wenn der Mitarbeiter die festgestellten
Leistungsmangel/Verhaltensmangel nicht anerkennt.
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Frage 5 — Kundigungsfristen fur
befristete Anstellungsverhaltnisse
analog zu unbefristeten festlegen

Im geltenden Personalrecht ist eine Klindigung befristeter
Anstellungsverhaltnisse nur moglich, wenn ein Kindigungsvorbehalt
vertraglich vereinbart wurde (§ 16 Abs. 1 lit. ¢ PLV). Neu soll im
Personalgesetz eine generelle Kiindigungsmaoglichkeit fur befristete
Anstellungsverhaltnisse vorgesehen werden. Die Kundigungsfristen
sollen aus Gleichbehandlungsgrinden denjenigen der unbefristeten
Anstellungsverhaltnisse entsprechen: Im ersten Anstellungsjahr ein
Monat, ab dem zweiten Jahr drei Monate. Dies erhdht die Flexibilitat fur
den Kanton sowie fur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fur die
Umsetzung ist eine Anpassung von § 9 Abs. 3 PersG erforderlich.

Siehe Kapitel 4.2.7 und 5.6 des Anhbrungsberichts.

Sind Sie einverstanden, dass kunftig befristete Anstellungsverhaltnisse
mit den gleichen Kundigungsfristen wie unbefristete beendet werden
konnen (§ 9 Abs. 3 PersG)?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O O ®

keine Angabe

Bemerkungen zur Frage 5
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Frage 6 — Rechtsgrundlage fur
Abfindungen oder vergleichbare
Leistungen bei Auflosung des
Anstellungsverhaltnisses bei fehlendem
uberwiegendem Verschulden der
Mitarbeitenden schaffen

Der Kanton Aargau kennt derzeit keine gesetzliche Regelung far
Abfindungen oder vergleichbare Leistungen. Neu soll die Moglichkeit
bestehen, eine Abfindung oder vergleichbare Leistung bei Kindigung
durch den Kanton aufgrund einer Aufhebung der Stelle aus
organisatorischen oder wirtschaftlichen Grinden (§ 10 Abs. 1 lit. a
PersG) oder bei einer Beendigung im gegenseitigen Einvernehmen
ohne Uberwiegendes Verschulden seitens Mitarbeiterin oder Mitarbeiter
zu gewahren. Die Regelung zur Abfindung oder zu vergleichbaren
Leistungen soll den nétigen Handlungsspielraum schaffen, um in
besonderen Situationen flexibel und angemessen handeln zu konnen.
Dazu ist die Schaffung von § 11b (neu) PersG notwendig.

Siehe Kapitel 4.2.8 und 5.11 des Anhérungsberichts.

Sind Sie einverstanden, dass durch die Schaffung von § 11b (neu)
PersG Abfindungen oder vergleichbare Leistungen bei Kindigungen
aufgrund einer Aufhebung der Stelle aus organisatorischen oder
wirtschaftlichen Grinden sowie bei einvernehmlichen Auflésungen des
Anstellungsverhaltnisses in Fallen ohne uberwiegendes Verschulden
der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters gewahrt werden konnen?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vOllig dagegen

O O ® O O

keine Angabe

Bemerkungen zur Frage 6

Abfindungen sollten nur im Falle einer einvernehmlichen Beendigung des Anstellungsverhaltnisses
gewahrt werden kdénnen.
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Frage 7 — Anpassungen im
Anstellungsverhaltnis im
Personalgesetz regeln

Das geltende Personalgesetz enthalt bisher keine Bestimmungen
dariiber, wann eine einseitige Anderung des Anstellungsverhaltnisses
durch den Kanton zulassig ist und wann eine Anderungskiindigung
erfolgen muss. Neu soll deshalb gesetzlich geregelt werden, in
welchen Fallen eine Anpassung des Anstellungsverhaltnisses durch
den Kanton ohne Anderungskiindigung méglich ist. Dazu gehdren
beispielsweise die Zuweisung eines anderen Arbeitsortes oder
Aufgabenbereichs, sofern dies betrieblich notwendig und fur die
betroffene Person zumutbar ist. Andererseits soll festgelegt werden,
bei welchen wesentlichen Anderungen (zum Beispiel Lohn, Pensum,
Dauer des Arbeitsverhaltnisses, Funktion) zwingend eine
Anderungskiindigung erfolgen muss. Ziel dieser Neuregelung ist eine
klare rechtliche Grundlage, die sowohl die Interessen des Arbeitgebers
als auch die Schutzbedurfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
berucksichtigt. Dazu ist die Schaffung von § 11a (neu) PersG
notwendig.

Siehe Kapitel 4.2.9 und 5.10 des Anhérungsberichts.

Sind Sie damit einverstanden, dass durch die Schaffung von § 11a
(neu) PersG kunftig klar zwischen einseitig zulassigen Anpassungen
des Anstellungsverhaltnisses und solchen unterschieden wird, die eine
Anderungskiindigung erfordern?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen
vOllig dagegen

keine Angabe

O O ® O O
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Bemerkungen zur Frage 7

Art. 11a PersG ist unglicklich formuliert. So soll z.B. eine Anderung des Aufgaben-, Kompetenz- und
Verantwortungsbereichs ermdglicht werden. Dies aber bloss dann, wenn es dadurch zu keiner
Anderung der «Funktion» kommt. Die Verwendung des Begriffs «Funktion» schrankt die
Anwendungsmoglichkeiten von Art. 11 PersG zu sehr ein. Das Gleiche gilt fur die Verwendung des
Begriffs «Zugehdorigkeit zu einer Organisationseinheit». Die Wendung «unter Vorbehalt der
Anwendung rechtlicher Vorgaben fir Lohnanderungeny ist unverstandlich.

Frage 8 — Anpassungen bei
Nebenbeschaftigungen und offentlichen
Amtern

Das Kriterium der ,Inanspruchnahme von Arbeitszeit” fur die
Bewilligungspflicht von Nebenbeschaftigungen soll aufgehoben
werden, da die vielfaltigen Arbeitszeitmodelle dieses Kriterium nicht
mehr widerspiegeln. Bewilligungspflichtig bleiben nur
Nebenbeschaftigungen bei moglicher Interessenskollision oder bei
Uberschreitung eines Vollzeitpensums. Zudem soll die
Bewilligungspflicht auf die Austibung — und nicht nur auf die
Bewerbung — eines oOffentlichen Amtes ausgeweitet werden, um eine
Gesetzeslucke zu schliessen. Fur beide Anpassungen sind
Anderungen in den §§ 27 und 28 PersG vorgesehen.

Siehe Kapitel 4.2.10.2, 4.2.10.3, 4.2.10.4, 5.24 und 5.25 des
Anhérungsberichts.

Sind Sie einverstanden, dass die Anpassungen bei
Nebenbeschaftigungen und 6ffentlichen Amtern vorgenommen werden
(8§ 27 und 28 PersG)?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen
vollig dagegen

keine Angabe

O O O O ®
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Bemerkungen zur Frage 8

Fragen zu Verfahren

Frage 9 — Rechtsgrundlage fur
vorsorgliche Massnahmen schaffen

Im Personalgesetz fehlen derzeit Regelungen fur vorsorgliche
Massnahmen, die zum Schutz 6ffentlicher oder betrieblicher Interessen
notig sein kénnen. Das ist etwa dann der Fall, wenn Hinweise auf
schwerwiegende Pflichtverletzungen bestehen, ein Strafverfahren oder
eine Administrativuntersuchung lauft oder gewichtige Interessen des
Kantons gefahrdet sind. Die meisten umliegenden Kantone sowie der
Bund verfligen bereits Uber entsprechende gesetzliche Grundlagen.

Neu soll der Kanton die Moglichkeit erhalten, in solchen Fallen
vorsorgliche Massnahmen zu treffen — beispielsweise eine Freistellung,
die Einschrankung von Zugriffsrechten oder eine vorlaufige
Lohnsistierung. Diese neue Regelung soll im Personalgesetz in § 13b
(neu) PersG verankert werden.

Siehe Kapitel 4.3.2 und 5.13 des Anhérungsberichts.

Sind Sie damit einverstanden, dass vorsorgliche Massnahmen durch
die Schaffung von § 13b (neu) PersG ausdrucklich geregelt und der
Anstellungsbehoérde zur Wahrung betrieblicher und 6ffentlicher
Interessen zur Verfiugung gestellt werden?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O ® OO

keine Angabe
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Bemerkungen zur Frage 9

§ 13b PersG sieht die Mdglichkeit vorsorglicher Massnahmen vor, wenn es 6ffentliche oder
betriebliche Interessen erfordern. Die Interessen der Angestellten mussten wohl ebenfalls
Berlcksichtigung finden.

Frage 10 — Meldung von Missstanden
gesetzlich regeln

Aktuell schutzt das Personalgesetz Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
lediglich vor einer Verletzung des Amtsgeheimnisses, wenn sie nach
Ausschopfung des Dienstwegs schwerwiegende Missstande an die
Prasidentin oder den Prasidenten des Grossen Rats melden. Es
besteht weder ein detailliertes Verfahren zur Meldung von Missstanden
noch ein weitergehender Schutz, etwa vor Kindigung oder
Laufbahnhemmnissen.

Neu sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berechtigt sein, Missstande
in Zusammenhang mit Verstdossen gegen rechtliche Bestimmungen
sowie sonstigen Unregelmassigkeiten in der kantonalen Verwaltung
oder bei Gerichten in gutem Glauben an die Finanzkontrolle zu melden.
Zulassige Meldungen Uber Missstande sollen keine negativen
rechtlichen Konsequenzen fir die betroffenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben und diese durfen dadurch in ihrer beruflichen
Stellung nicht benachteiligt werden. Die rechtlichen Grundlagen dazu
sollen im Personalgesetz (§ 23a (neu) PersG) und das Verfahren im
Gesetz uber die Finanzkontrolle (GFK) vom 11. Januar 2005 (SAR
612.200) verankert werden.

Siehe Kapitel 4.3.4, 4.9.2,5.22 und 5.32.2 des Anhérungsberichts.

Sind Sie einverstanden, dass im Personalgesetz mit § 23a (neu) PersG
eine gesetzliche Regelung zur Meldung von Missstanden geschaffen
wird und das Verfahren im Gesetz Uber die Finanzkontrolle (§§ 17a bis
17d GFK) festgelegt wird?

O vollig einverstanden
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eher einverstanden
eher dagegen

vOllig dagegen

O O O ©

keine Angabe

Bemerkungen zur Frage 10

Die Angestellten sollten die Missstande mit ihren Vorgesetzten thematisiert haben missen, bevor die
Missstande der Finanzkontrolle gemeldet werden duirfen.

Frage 11 — Paritat bei
Schlichtungsverhandlung
berucksichtigen

Kunftig soll bei Schlichtungsverhandlungen eine paritatische
Zusammensetzung von Vertretenden der Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerseite gewahrleistet sein. Zur Umsetzung soll im
Personalgesetz erganzt werden, dass Arbeitgebenden- und
Arbeithnehmendenseite ausreichend in der Schlichtungskommission
vertreten sind. Zusatzlich soll die Anzahl der vom Regierungsrat
gewahlten Mitglieder der Schlichtungskommission um vier erhoht (§ 37
Abs. 3 PersG) werden. Dies ermadglicht eine flexiblere Besetzung der
Schlichtungsverfahren im Einklang mit den Vorgaben.

Siehe Kapitel 4.3.5 und 5.27 des Anhérungsberichts.

Sind Sie einverstanden, dass das Personalgesetz dahingehend erganzt
wird, dass Arbeitgebenden- und Arbeithehmendenseite ausreichend in
der Schlichtungskommission vertreten sind und die Anzahl der
Mitglieder der Schlichtungskommission um vier erhdoht wird (§ 37 Abs.
3 PersG)?

® vollig einverstanden

O eher einverstanden
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O eher dagegen

O vollig dagegen

O keine Angabe

Bemerkungen zur Frage 11

Frage 12 — Schlichtungsverfahren auf
Gemeinden, Gemeindeverbande und
andere offentlich-rechtliche
Korperschaften ausweiten

Im Rahmen der Revision des Personalrechts soll das
Schlichtungsverfahren auf die 6ffentlich-rechtlichen
Anstellungsverhaltnisse von Gemeinden, Gemeindeverbanden und
anderen offentlich-rechtlichen Korperschaften mit Ausnahme der
Landeskirchen ausgedehnt werden. Die Umsetzung erfolgt durch eine
Anpassung von § 48 Abs. 1 PersG.

Siehe Kapitel 4.3.6 und 5.29 des Anhérungsberichts.

Sind Sie mit der Ausweitung des Schlichtungsverfahrens auf die
offentlich-rechtlichen Anstellungsverhaltnisse von Gemeinden,
Gemeindeverbanden und anderen 6ffentlich-rechtlichen
Korperschaften, mit Ausnahme der Landeskirchen, einverstanden (§ 48
Abs. 1 PersG)?

vollig einverstanden
eher einverstanden

eher dagegen

O O ® O

vollig dagegen
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O keine Angabe

Bemerkungen zur Frage 12

Das Schlichtungsverfahren gemass § 37 PersG sollte nur durchgefihrt werden missen, wenn es die
Anstellungsbedingungen der Gemeinden so vorsehen.

Fragen zu Arbeitsunfahigkeit bei Krankheit
und Unfall und Personenversicherungen
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Frage 13 — Wahimoglichkeit fur den
Regierungsrat einfuhren fur eine
Eigenfinanzierung oder eine
Versicherungslosung der Taggelder

Der Kanton Aargau ist derzeit gesetzlich verpflichtet, ab dem siebten
Monat Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit fur seine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eine Krankentaggeldversicherung abzuschliessen. Im
Zusammenhang mit den Ausschreibungen der
Krankentaggeldversicherung wurde festgestellt, dass nur wenige
Offerten eingehen, was die Auswahl geeigneter Anbieter erheblich
einschrankt und eine stabile Planung erschwert.

Neu soll der Regierungsrat die Moglichkeit erhalten, flexibel zu
entscheiden, ob und ab wann eine Krankentaggeldversicherung
abgeschlossen oder ob stattdessen eine Eigenfinanzierung gewahlt
wird. Dies soll jeweils auf Basis der aktuellen Pramienlage, der
Anbieter auf dem Markt und dem Leistungsverlauf erfolgen kénnen.
Dazu ist eine Anpassung von § 16a PersG notwendig.

Siehe Kapitel 4.4.2 und 5.17 des Anhérungsberichts.

Durch eine Fremdanderung soll im Gesetz uber die Anstellung von
Lehrpersonen eine analoge Anpassung vorgenommen werden (siehe
Kapitel 4.9.1 und 5.32.1 des Anhdrungsberichts).

Sind Sie einverstanden, dass der Regierungsrat kinftig entscheiden
kann, ob der Kanton Krankheitstaggelder Uber eine Versicherung oder
durch Eigenfinanzierung abdeckt (§ 16a PersG und § 18a GAL)?

vOllig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O O ®

keine Angabe
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Bemerkungen zur Frage 13

Frage 14 — Automatische Auflosung des
Anstellungsverhaltnisses bei
Erschopfung des Anspruches auf
Lohnfortzahlung festhalten

Aktuell endet das Anstellungsverhaltnis automatisch mit Ausrichtung
einer vollen Invalidenrente. Die Rechtsordnung geht davon aus, dass
im Regelfall nach zwei Jahren Arbeitsunfahigkeit ein Anspruch auf
Invalidenleistungen entsteht. In der Praxis entsteht der Anspruch
darauf aber oft nicht oder nur teilweise, da vielfach keine vollstandige
Erwerbsunfahigkeit vorliegt. Besteht kein Anspruch auf
Invalidenleistungen, ist unklar, wie und wann das Anstellungsverhaltnis
aufgeldst werden kann. Neu soll das Anstellungsverhaltnis automatisch
enden, sobald der Anspruch auf Lohnfortzahlung wegen Krankheit oder
Unfall erschopft ist — unabhangig von einer Invalidenrente. Dazu ist die
Schaffung von § 9 Abs. 2 lit. ¢ (neu) PersG notwendig.

Siehe Kapitel 4.4.4 und 5.6 des Anhérungsberichts.

Durch eine Fremdanderung soll im Gesetz uber die Anstellung von
Lehrpersonen eine analoge Bestimmung aufgenommen werden (siehe
Kapitel 4.9.1 und 5.32.1 des Anhorungsberichts).

Sind Sie einverstanden, dass das Anstellungsverhaltnis kunftig
automatisch endet, wenn der Anspruch auf Lohnfortzahlung bei
Arbeitsunfahigkeit erschopft ist (§ 9 Abs. 2 lit. ¢ (neu) PersG und § 10
Abs. 2 lit. d (neu) GAL)?

O vOllig einverstanden
O eher einverstanden

® eher dagegen
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O vollig dagegen

O keine Angabe

Bemerkungen zur Frage 14

Eine automatische Beendigung des Anstellungsverhaltnisses bei bloss teilweiser
(krankheitsbedingter) Arbeitsverhinderung ist abzulehnen. Die Arbeitsintegration von beeintrachtigten
Personen kann nicht alleinige Aufgabe der Privatwirtschaft sein.

Frage 15 — Hohe der Lohnfortzahlung ab
dem siebten Monat auf einen fixen
Prozentwert der bisherigen
Bruttobesoldung festsetzen

Aktuell wird ab dem siebten Monat einer Arbeitsunfahigkeit infolge
Krankheit oder Unfall der Lohn in der Hohe des durchschnittlichen
Nettolohns der letzten zwdlf Monate ausgerichtet. Diese
Berechnungsweise ist fur Personalabteilungen und Versicherungen
aufwandig und fehleranfallig. Kunftig soll eine einfachere und
transparente Regelung gelten. Ab dem 181. Krankheitstag soll eine
Lohnfortzahlung von 90 % des bisherigen Bruttolohns gewahrt werden.
Fur die Umsetzung ist § 17 Abs. 1bis (neu) Lohndekret zu schaffen.

Siehe Kapitel 4.10.1.2 und 5.33.1.4 des Anhérungsberichts.

Durch eine Fremdanderung soll im Lohndekret Lehrpersonen eine
analoge Bestimmung aufgenommen werden (siehe Kapitel 4.10.2 und
5.33.2 des Anhorungsberichts).

Sind Sie einverstanden, dass ab dem siebten Monat einer Krankheit
oder eines Unfalls neu 90 % des Bruttolohns als Lohnfortzahlung (§ 17

Abs. 1bis (neu) Lohndekret und § 19 Abs. 1bis (neu) LDLP)
ausgerichtet werden?

O vollig einverstanden
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eher einverstanden
eher dagegen

vOllig dagegen

O ® O O

keine Angabe

Bemerkungen zur Frage 15

Eine Lohnfortzahlung in Hohe von 90% des bisherigen Bruttolohns fiihrt regelmassig dazu, dass dem
Angestellten bei Arbeitsverhinderung ein héherer Lohn ausbezahlt wird, als wenn der Angestellte
arbeiten wiirde (s. Anhorungsbericht, S. 33). Dadurch werden keine Anreize geschaffen, méglichst
schnell wieder an den Arbeitsplatz zuriickzukehren. Die Lohnfortzahlung sollte deshalb auf 80% des
bisherigen Bruttolohns reduziert werden.
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Frage 16 — Kurzere Dauer der
Lohnfortzahlung fur besondere Falle

festlegen

Aktuell besteht bei Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit und Unfall ein
Anspruch auf Lohnfortzahlung von bis zu 24 Monaten, unabhangig von
der Art des Anstellungsverhaltnisses oder dem Alter der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Regelung soll differenziert
werden. Fur befristete Anstellungen von hochstens einem Jahr soll die
Lohnfortzahlung kunftig auf die Dauer der Befristung begrenzt werden.
Zudem soll fur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Beginn oder
wahrend der Arbeitsunfahigkeit das ordentliche Pensionierungsalter
gemass Pensionskassendekret Uberschreiten, die Lohnfortzahlung auf
sechs Monate beschrankt werden. Ziel ist eine verhaltnismassige und
praxistaugliche Regelung. Die Umsetzung bedarf der Schaffung von §
17b (neu) Lohndekret.

Siehe Kapitel 4.10.1.3 und 5.33.1.4 des Anhérungsberichts.

Durch eine Fremdanderung soll im Lohndekret Lehrpersonen eine
analoge Bestimmung aufgenommen werden (siehe Kapitel 4.10.2 und
5.33.2 des Anhorungsberichts).

Sind Sie einverstanden, dass bei befristeten Anstellungen von einem
Jahr oder weniger (§ 17b Abs. 1 (neu) Lohndekret und § 19b Abs. 1
(neu) LDLP) sowie bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Pensionsalter (§ 17b Abs. 2 (neu) Lohndekret und § 19b Abs. 2 (neu)
LDLP) eine kurzere Dauer der Lohnfortzahlung vorgesehen wird?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O O ©®

keine Angabe
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Bemerkungen zur Frage 16

Frage 17 — Kurzungsmoglichkeiten des
Anspruchs auf Lohnfortzahlung bei
Verweigerung der Mitwirkungspflichten
vorsehen

Aktuell sieht das geltende Personalrecht eine Klrzung des
Lohnfortzahlungsanspruchs nur bei absichtlich oder grobfahrlassig
verschuldeter Arbeitsunfahigkeit vor (§ 17 Abs. 3 Lohndekret). Neu
sollen weitere Kurzungsmaoglichkeiten erganzt werden, insbesondere
bei Verweigerung oder Verzdgerung der Mitwirkungspflichten im
Lohnfortzahlungsprozess beziehungsweise beim Case Management
oder bei vertrauensarztlichen Untersuchungen. Die Umsetzung bedarf
der Schaffung von § 17c (neu) Lohndekret.

Siehe Kapitel 4.10.1.4 und 5.33.1.7 des Anhérungsberichts.

Durch eine Fremdanderung soll im Lohndekret Lehrpersonen eine
analoge Bestimmung aufgenommen werden (siehe Kapitel 4.10.2 und
5.33.2 des Anhdrungsberichts).

Sind Sie damit einverstanden, die Kirzungsmoglichkeiten des
Anspruchs auf Lohnfortzahlung auszuweiten, wenn die Mitarbeiterin
oder der Mitarbeiter die ihr oder ihm obliegenden Mitwirkungspflichten
bei Arbeitsunfahigkeit verletzt (§ 17c (neu) Lohndekret und § 19c (neu)
LDLP)?

vollig einverstanden
eher einverstanden

eher dagegen

O O O ©

vOllig dagegen
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O keine Angabe

Bemerkungen zur Frage 17

Frage 18 — Case Management
Regelungen anpassen

Die Bestimmungen zum Case Management im Personalgesetz sind
knappgehalten. Es fehlen insbesondere Aussagen zum Ziel und zu den
Voraussetzungen. Das Personalgesetz soll um klare Ziele und
Voraussetzungen fur das Case Management erganzt werden. Dieses
soll die rasche Ruckkehr an den Arbeitsplatz sowie die Verhinderung
von Invaliditat zum Ziel haben und bei langerer Arbeitsunfahigkeit
infolge Krankheit oder Unfall eingesetzt werden. Der Regierungsrat soll
flexibel entscheiden konnen, ob das Case Management von einer
internen oder externen Fachstelle oder von einem Versicherer
durchgefuhrt wird. Dazu ist eine Anpassung von § 29a PersG
notwendig.

Siehe Kapitel 4.4.5 und 5.26 des Anhérungsberichts.

Durch eine Fremdanderung soll im Gesetz Uber die Anstellung von
Lehrpersonen eine analoge Anpassung vorgenommen werden (siehe
Kapitel 4.9.1 und 5.32.1 des Anhorungsberichts).

Sind Sie einverstanden, dass die Regelungen zum Case Management
im Personalrecht entsprechend angepasst werden (§ 29a PersG und §
32a GAL)?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O ® O

keine Angabe
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Bemerkungen zur Frage 18

Geregelt werden sollten auch die datenschutzrechtlichen Aspekte des Case Managements. Dabei ist
sind sinnvolle Kommunikationsschranken zu errichten. Insbesondere geht Art. 14a Abs. 2 lit. b PersG
deutlich zu weit. Im Rahmen eines Case Managements muss eine vertrauensvolle Kommunikation
moglich sein.

Fragen zu weiteren Themen

Frage 19 — Aktualisierung der
Begrifflichkeiten und gemeinsame
Verantwortung in der
Personalentwicklung

Die Begrifflichkeiten im Personalgesetz zur Weiterbildung sind seit 25
Jahren unverandert geblieben und wurden nicht an aktuelle
Veranderungen und Trends angepasst. Die Begriffe wie betriebliche
Bildung sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung sollen basierend auf dem
Personalentwicklungskonzept sowie dem Berufsbildungskonzept
aktualisiert werden (§§ 18 Abs. 2 und 19 PersG). Zudem soll die
Verantwortung fur die berufliche Entwicklung kinftig als gemeinsame
Aufgabe von Mitarbeitenden und Arbeitgeber anstatt als alleinige
Aufgabe der Mitarbeitenden auf Gesetzesstufe verankert werden (§ 22
Abs. 2 PersG). Dazu sind Anpassungen von §§ 18 Abs. 2, 19 und 22
Abs. 2 PersG notwendig.

Siehe Kapitel 4.5.2, 4.5.3, 5.18, 5.19 und 5.20 des Anhérungsberichts.

Sind Sie einverstanden, dass die Begrifflichkeiten der
Personalentwicklung aktualisiert und die Verantwortung fur die
Personalentwicklung als gemeinsame Aufgabe geregelt werden (§§ 18
Abs. 2, 19 und 22 Abs. 2 PersG)?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vOllig dagegen

O O O ® O

keine Angabe
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Bemerkungen zur Frage 19

Frage 20 — Begrifflichkeiten und
Rahmenbedingungen fur Personalpolitik
anpassen

Gemass aktueller Regelung hat der Regierungsrat zu Beginn einer
Legislaturperiode ein Leitbild fur die Personalpolitik zu erlassen. Im
Zuge der Modernisierung und der strategischen Weiterentwicklung der
HR-Arbeit hat der Regierungsrat das Ziel gesetzt, anstelle eines
Leitbilds erstmals eine Personalstrategie zu erarbeiten. Das aktuell im
Personalgesetz verankerte "Leitbild fur die Personalpolitik" (§ 2 Abs. 1
PersG) soll aufgrund der Weiterentwicklung der HR-Arbeit durch die
vom Regierungsrat verabschiedete HR-Strategie ersetzt werden.
Kunftig soll sich die Personalpolitik am Entwicklungsleitbild des
Kantons gemass § 10 Gesetz Uber die wirkungsorientierte Steuerung
von Aufgaben und Finanzen (GAF) und den Erfordernissen der
Arbeitswelt orientieren. Dazu ist eine Anpassung von § 2 PersG
notwendig.

Siehe Kapitel 4.6.2 und 5.1 des Anhbrungsberichts.

Sind Sie einverstanden, dass der Begriff "Leitbild fir die
Personalpolitik" durch die HR-Strategie im Personalgesetz ersetzt wird
und sich die Personalpolitik am Entwicklungsleitbild des Kantons und
den Erfordernissen der Arbeitswelt orientiert (§ 2 PersG)?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O ® O

keine Angabe
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Bemerkungen zur Frage 20

Frage 21 — Verweisungen
vereinheitlichen

Im Personalgesetz finden sich statische Verweise auf das
Obligationenrecht mit dem Stand vom 1. Januar 1998 (§§ 7 und 44
Abs. 2 PersG). Diese fuhren dazu, dass neuere Bundesregelungen
nicht automatisch fur den Kanton Aargau gelten. Dadurch ist im Laufe
der Zeit eine Diskrepanz zwischen den aktuellen Regelungen des
Obligationenrechts und denen entstanden, die kraft statischen
Verweises auf eine altere Fassung des Obligationenrechts im
Personalgesetz fur den Kanton Aargau gelten. Um eine automatische
Anpassung an Anderungen im Bundesrecht zu gewéahrleisten, sollen
diese statischen Verweise durch dynamische ersetzt werden. Damit die
Grundsatze des Sozialplans optimal auf die kantonalen Gegebenheiten
abgestimmt werden kdonnen, soll der Regierungsrat die Kompetenz
erhalten, die Einzelheiten und das Verfahren auf Verordnungsstufe zu
regeln. Dazu sind Anpassungen von §§ 7 und 44 Abs. 2 PersG
notwendig.

Siehe Kapitel 4.7.2, 5.4 und 5.31 des Anhérungsberichts.

Sind Sie einverstanden, dass die statischen Verweise auf das
Obligationenrecht durch dynamische ersetzt werden und der
Regierungsrat ermachtigt wird, die Einzelheiten und das Verfahren zum
Sozialplan zu regeln (§§ 7 und 44 Abs. 2 PersG)?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O ® O

keine Angabe
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Bemerkungen zur Frage 21

Die gewahlte Technik der Verweisung birgt gewisse Tucken. Im PersG wird z.B. neu die Probezeit
geregelt. Die Regelung ist aber nicht so umfassend wie Art. 335b OR. Unklar bleibt deshalb z.B., ob
es zu einer Verlangerung der Probezeit gemass Art. 335b Abs. 3 OR kommen kann. Es sollte
nochmals geprift werden, ob genugend klar geregelt ist, welche OR-Bestimmungen erganzend zur
Anwendung kommen sollen.

Frage 22 — Regelungen zum
Datenschutz erganzen

Im Anstellungsverhaltnis ist die Bearbeitung besonders
schutzenswerter Personendaten, etwa zu gesundheitlichen Aspekten
der Arbeitsfahigkeit, im Rahmen des Case Managements oder im
Zusammenhang mit Meldungen an die obligatorischen Versicherungen,
unvermeidbar und gehort zum Alltag im Personalbereich. Neu soll im
Personalgesetz festgehalten werden, zu welchen Zwecken und mit
welchen Kategorien von Daten eine Bearbeitung, einschliesslich
Profiling, zulassig ist. Damit wird sichergestellt, dass auch in Zukunft
eine rechtskonforme, transparente und nachvollziehbare
Datenbearbeitung im Personalwesen maglich ist. Fur die Umsetzung
bedarf es einer Anpassung von § 14 PersG und der Einfuhrung eines §
14a (neu) PersG.

Siehe Kapitel 4.7.3, 5.15 und 5.16 des Anhérungsberichts.

Sind Sie einverstanden, dass im Personalgesetz ausdrucklich geregelt
wird, in welchen Fallen die Bearbeitung besonders schutzenswerter
Personendaten einschliesslich Profiling zulassig ist (§ 14a (neu)
PersG)?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen
vollig dagegen

keine Angabe

O O ® O O
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Bemerkungen zur Frage 22

Art. 14a PersG geht deutlich zu weit. Insbesondere wird dem datenschutzrechtlichen
Verhaltnismassigkeitsprinzip keine Rechnung getragen.

Frage 23 — Anfangsiohn und
Lohnanpassungen in Vertragsform
regeln

Heute wird der Anfangslohn der Mitarbeitenden der kantonalen
Verwaltung in einer separaten Verfligung zusatzlich zum
Anstellungsvertrag festgelegt. Diese Trennung ist schwer verstandlich
und erzeugt zusatzlichen administrativen Aufwand.

Neu soll der Anfangslohn direkt im Anstellungsvertrag geregelt werden.
Auch jahrliche Lohnanpassungen sollen kunftig als vertragliche
Mitteilungen gelten, zu denen keine Verfugung mehr erstellt wird.
Mitarbeitende kénnen bei Uneinigkeit eine Uberpriifung im
Klageverfahren mit vorgelagertem Schlichtungsverfahren verlangen.
Fur die neue Regelung sind die §§ 7 und 8 des Lohndekrets
anzupassen.

Siehe Kapitel 4.10.1.1, 6.33.1.2 und 5.33.1.3 des Anhérungsberichts.

Sind Sie einverstanden, dass der Anfangslohn neu direkt im
Anstellungsvertrag geregelt wird (§ 7 Lohndekret) und dass jahrliche
Lohnanpassungen kunftig nicht mehr mittels VerfiUgung erfolgen,
sondern als vertragliche Mitteilung gelten (§ 8 Abs. 3 (neu)
Lohndekret)?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O ® O

keine Angabe
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Bemerkungen zur Frage 23

Die bisherige Regelung hatte durchaus gewisse Vorteile, z.B. waren angezeigte Lohnkirzungen
nicht von vornherein ausgeschlossen.

Auf der nachfolgenden Seite erhalten Sie Gelegenheit, Schlussbemerkungen zur
vorliegenden Anhorung zu notieren.

Bitte beachten Sie: Ihre Stellungnahme wird erst eingereicht, wenn Sie
anschliessend auf den Button "Antworten abschicken" klicken! Vorher wird lhre
Stellungnahme nicht Gbermittelt.

Schlussbemerkungen
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	Siehe Kapitel 4.2.10.2, 4.2.10.3, 4.2.10.4, 5.24 und 5.25 des Anhörungsberichts.   Sind Sie einverstanden, dass die Anpassungen bei Nebenbeschäftigungen und öffentlichen Ämtern vorgenommen werden (§§ 27 und 28 PersG)?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Angabe
	Bemerkungen zur Frage 8
	Frage 9 – Rechtsgrundlage für vorsorgliche Massnahmen schaffen Im Personalgesetz fehlen derzeit Regelungen für vorsorgliche Massnahmen, die zum Schutz öffentlicher oder betrieblicher Interessen nötig sein können. Das ist etwa dann der Fall, wenn Hinweise auf schwerwiegende Pflichtverletzungen bestehen, ein Strafverfahren oder eine Administrativuntersuchung läuft oder gewichtige Interessen des Kantons gefährdet sind. Die meisten umliegenden Kantone sowie der Bund verfügen bereits über entsprechende gesetzliche Grundlagen.   Neu soll der Kanton die Möglichkeit erhalten, in solchen Fällen vorsorgliche Massnahmen zu treffen – beispielsweise eine Freistellung, die Einschränkung von Zugriffsrechten oder eine vorläufige Lohnsistierung. Diese neue Regelung soll im Personalgesetz in § 13b (neu) PersG verankert werden.
	Siehe Kapitel 4.3.2 und 5.13 des Anhörungsberichts.  Sind Sie damit einverstanden, dass vorsorgliche Massnahmen durch die Schaffung von § 13b (neu) PersG ausdrücklich geregelt und der Anstellungsbehörde zur Wahrung betrieblicher und öffentlicher Interessen zur Verfügung gestellt werden?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Angabe
	Bemerkungen zur Frage 9
	Frage 10 – Meldung von Missständen gesetzlich regeln Aktuell schützt das Personalgesetz Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lediglich vor einer Verletzung des Amtsgeheimnisses, wenn sie nach Ausschöpfung des Dienstwegs schwerwiegende Missstände an die Präsidentin oder den Präsidenten des Grossen Rats melden. Es besteht weder ein detailliertes Verfahren zur Meldung von Missständen noch ein weitergehender Schutz, etwa vor Kündigung oder Laufbahnhemmnissen.   Neu sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berechtigt sein, Missstände in Zusammenhang mit Verstössen gegen rechtliche Bestimmungen sowie sonstigen Unregelmässigkeiten in der kantonalen Verwaltung oder bei Gerichten in gutem Glauben an die Finanzkontrolle zu melden. Zulässige Meldungen über Missstände sollen keine negativen rechtlichen Konsequenzen für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und diese dürfen dadurch in ihrer beruflichen Stellung nicht benachteiligt werden. Die rechtlichen Grundlagen dazu sollen im Personalgesetz (§ 23a (neu) PersG) und das Verfahren im Gesetz über die Finanzkontrolle (GFK) vom 11. Januar 2005 (SAR 612.200) verankert werden.
	Siehe Kapitel 4.3.4, 4.9.2,5.22 und 5.32.2 des Anhörungsberichts.  Sind Sie einverstanden, dass im Personalgesetz mit § 23a (neu) PersG eine gesetzliche Regelung zur Meldung von Missständen geschaffen wird und das Verfahren im Gesetz über die Finanzkontrolle (§§ 17a bis 17d GFK) festgelegt wird?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Angabe
	Bemerkungen zur Frage 10
	Frage 11 – Parität bei Schlichtungsverhandlung berücksichtigen Künftig soll bei Schlichtungsverhandlungen eine paritätische Zusammensetzung von Vertretenden der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite gewährleistet sein. Zur Umsetzung soll im Personalgesetz ergänzt werden, dass Arbeitgebenden- und Arbeitnehmendenseite ausreichend in der Schlichtungskommission vertreten sind. Zusätzlich soll die Anzahl der vom Regierungsrat gewählten Mitglieder der Schlichtungskommission um vier erhöht (§ 37 Abs. 3 PersG) werden. Dies ermöglicht eine flexiblere Besetzung der Schlichtungsverfahren im Einklang mit den Vorgaben.
	Siehe Kapitel 4.3.5 und 5.27 des Anhörungsberichts.  Sind Sie einverstanden, dass das Personalgesetz dahingehend ergänzt wird, dass Arbeitgebenden- und Arbeitnehmendenseite ausreichend in der Schlichtungskommission vertreten sind und die Anzahl der Mitglieder der Schlichtungskommission um vier erhöht wird (§ 37 Abs. 3 PersG)?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Angabe
	Bemerkungen zur Frage 11
	Frage 12 – Schlichtungsverfahren auf Gemeinden, Gemeindeverbände und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften ausweiten Im Rahmen der Revision des Personalrechts soll das Schlichtungsverfahren auf die öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnisse von Gemeinden, Gemeindeverbänden und anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften mit Ausnahme der Landeskirchen ausgedehnt werden. Die Umsetzung erfolgt durch eine Anpassung von § 48 Abs. 1 PersG.
	Siehe Kapitel 4.3.6 und 5.29 des Anhörungsberichts.   Sind Sie mit der Ausweitung des Schlichtungsverfahrens auf die öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnisse von Gemeinden, Gemeindeverbänden und anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, mit Ausnahme der Landeskirchen, einverstanden (§ 48 Abs. 1 PersG)?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Angabe
	Bemerkungen zur Frage 12
	Frage 13 – Wahlmöglichkeit für den Regierungsrat einführen für eine Eigenfinanzierung oder eine Versicherungslösung der Taggelder Der Kanton Aargau ist derzeit gesetzlich verpflichtet, ab dem siebten Monat Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Krankentaggeldversicherung abzuschliessen. Im Zusammenhang mit den Ausschreibungen der Krankentaggeldversicherung wurde festgestellt, dass nur wenige Offerten eingehen, was die Auswahl geeigneter Anbieter erheblich einschränkt und eine stabile Planung erschwert.   Neu soll der Regierungsrat die Möglichkeit erhalten, flexibel zu entscheiden, ob und ab wann eine Krankentaggeldversicherung abgeschlossen oder ob stattdessen eine Eigenfinanzierung gewählt wird. Dies soll jeweils auf Basis der aktuellen Prämienlage, der Anbieter auf dem Markt und dem Leistungsverlauf erfolgen können. Dazu ist eine Anpassung von § 16a PersG notwendig.
	Siehe Kapitel 4.4.2 und 5.17 des Anhörungsberichts.   Durch eine Fremdänderung soll im Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen eine analoge Anpassung vorgenommen werden (siehe Kapitel 4.9.1 und 5.32.1 des Anhörungsberichts).   Sind Sie einverstanden, dass der Regierungsrat künftig entscheiden kann, ob der Kanton Krankheitstaggelder über eine Versicherung oder durch Eigenfinanzierung abdeckt (§ 16a PersG und § 18a GAL)?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Angabe
	Bemerkungen zur Frage 13
	Frage 14 – Automatische Auflösung des Anstellungsverhältnisses bei Erschöpfung des Anspruches auf Lohnfortzahlung festhalten Aktuell endet das Anstellungsverhältnis automatisch mit Ausrichtung einer vollen Invalidenrente. Die Rechtsordnung geht davon aus, dass im Regelfall nach zwei Jahren Arbeitsunfähigkeit ein Anspruch auf Invalidenleistungen entsteht. In der Praxis entsteht der Anspruch darauf aber oft nicht oder nur teilweise, da vielfach keine vollständige Erwerbsunfähigkeit vorliegt. Besteht kein Anspruch auf Invalidenleistungen, ist unklar, wie und wann das Anstellungsverhältnis aufgelöst werden kann. Neu soll das Anstellungsverhältnis automatisch enden, sobald der Anspruch auf Lohnfortzahlung wegen Krankheit oder Unfall erschöpft ist – unabhängig von einer Invalidenrente. Dazu ist die Schaffung von § 9 Abs. 2 lit. c (neu) PersG notwendig.
	Siehe Kapitel 4.4.4 und 5.6 des Anhörungsberichts.   Durch eine Fremdänderung soll im Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen eine analoge Bestimmung aufgenommen werden (siehe Kapitel 4.9.1 und 5.32.1 des Anhörungsberichts).   Sind Sie einverstanden, dass das Anstellungsverhältnis künftig automatisch endet, wenn der Anspruch auf Lohnfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit erschöpft ist (§ 9 Abs. 2 lit. c (neu) PersG und § 10 Abs. 2 lit. d (neu) GAL)?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Angabe
	Bemerkungen zur Frage 14
	Frage 15 – Höhe der Lohnfortzahlung ab dem siebten Monat auf einen fixen Prozentwert der bisherigen Bruttobesoldung festsetzen Aktuell wird ab dem siebten Monat einer Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall der Lohn in der Höhe des durchschnittlichen Nettolohns der letzten zwölf Monate ausgerichtet. Diese Berechnungsweise ist für Personalabteilungen und Versicherungen aufwändig und fehleranfällig. Künftig soll eine einfachere und transparente Regelung gelten. Ab dem 181. Krankheitstag soll eine Lohnfortzahlung von 90 % des bisherigen Bruttolohns gewährt werden. Für die Umsetzung ist § 17 Abs. 1bis (neu) Lohndekret zu schaffen.
	Siehe Kapitel 4.10.1.2 und 5.33.1.4 des Anhörungsberichts.  Durch eine Fremdänderung soll im Lohndekret Lehrpersonen eine analoge Bestimmung aufgenommen werden (siehe Kapitel 4.10.2 und 5.33.2 des Anhörungsberichts).   Sind Sie einverstanden, dass ab dem siebten Monat einer Krankheit oder eines Unfalls neu 90 % des Bruttolohns als Lohnfortzahlung (§ 17 Abs. 1bis (neu) Lohndekret und § 19 Abs. 1bis (neu) LDLP) ausgerichtet werden?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Angabe
	Bemerkungen zur Frage 15
	Frage 16 – Kürzere Dauer der Lohnfortzahlung für besondere Fälle festlegen Aktuell besteht bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit und Unfall ein Anspruch auf Lohnfortzahlung von bis zu 24 Monaten, unabhängig von der Art des Anstellungsverhältnisses oder dem Alter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Regelung soll differenziert werden. Für befristete Anstellungen von höchstens einem Jahr soll die Lohnfortzahlung künftig auf die Dauer der Befristung begrenzt werden. Zudem soll für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Beginn oder während der Arbeitsunfähigkeit das ordentliche Pensionierungsalter gemäss Pensionskassendekret überschreiten, die Lohnfortzahlung auf sechs Monate beschränkt werden. Ziel ist eine verhältnismässige und praxistaugliche Regelung. Die Umsetzung bedarf der Schaffung von § 17b (neu) Lohndekret.
	Siehe Kapitel 4.10.1.3 und 5.33.1.4 des Anhörungsberichts.  Durch eine Fremdänderung soll im Lohndekret Lehrpersonen eine analoge Bestimmung aufgenommen werden (siehe Kapitel 4.10.2 und 5.33.2 des Anhörungsberichts).   Sind Sie einverstanden, dass bei befristeten Anstellungen von einem Jahr oder weniger (§ 17b Abs. 1 (neu) Lohndekret und § 19b Abs. 1 (neu) LDLP) sowie bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pensionsalter (§ 17b Abs. 2 (neu) Lohndekret und § 19b Abs. 2 (neu) LDLP) eine kürzere Dauer der Lohnfortzahlung vorgesehen wird?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Angabe
	Bemerkungen zur Frage 16
	Frage 17 – Kürzungsmöglichkeiten des Anspruchs auf Lohnfortzahlung bei Verweigerung der Mitwirkungspflichten vorsehen Aktuell sieht das geltende Personalrecht eine Kürzung des Lohnfortzahlungsanspruchs nur bei absichtlich oder grobfahrlässig verschuldeter Arbeitsunfähigkeit vor (§ 17 Abs. 3 Lohndekret). Neu sollen weitere Kürzungsmöglichkeiten ergänzt werden, insbesondere bei Verweigerung oder Verzögerung der Mitwirkungspflichten im Lohnfortzahlungsprozess beziehungsweise beim Case Management oder bei vertrauensärztlichen Untersuchungen. Die Umsetzung bedarf der Schaffung von § 17c (neu) Lohndekret.
	Siehe Kapitel 4.10.1.4 und 5.33.1.7 des Anhörungsberichts.  Durch eine Fremdänderung soll im Lohndekret Lehrpersonen eine analoge Bestimmung aufgenommen werden (siehe Kapitel 4.10.2 und 5.33.2 des Anhörungsberichts).   Sind Sie damit einverstanden, die Kürzungsmöglichkeiten des Anspruchs auf Lohnfortzahlung auszuweiten, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter die ihr oder ihm obliegenden Mitwirkungspflichten bei Arbeitsunfähigkeit verletzt (§ 17c (neu) Lohndekret und § 19c (neu) LDLP)?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Angabe
	Bemerkungen zur Frage 17
	Frage 18 – Case Management Regelungen anpassen Die Bestimmungen zum Case Management im Personalgesetz sind knappgehalten. Es fehlen insbesondere Aussagen zum Ziel und zu den Voraussetzungen. Das Personalgesetz soll um klare Ziele und Voraussetzungen für das Case Management ergänzt werden. Dieses soll die rasche Rückkehr an den Arbeitsplatz sowie die Verhinderung von Invalidität zum Ziel haben und bei längerer Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall eingesetzt werden. Der Regierungsrat soll flexibel entscheiden können, ob das Case Management von einer internen oder externen Fachstelle oder von einem Versicherer durchgeführt wird. Dazu ist eine Anpassung von § 29a PersG notwendig.  Siehe Kapitel 4.4.5 und 5.26 des Anhörungsberichts.  Durch eine Fremdänderung soll im Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen eine analoge Anpassung vorgenommen werden (siehe Kapitel 4.9.1 und 5.32.1 des Anhörungsberichts).  Sind Sie einverstanden, dass die Regelungen zum Case Management im Personalrecht entsprechend angepasst werden (§ 29a PersG und § 32a GAL)?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Angabe
	Bemerkungen zur Frage 18
	Frage 19 – Aktualisierung der Begrifflichkeiten und gemeinsame Verantwortung in der Personalentwicklung Die Begrifflichkeiten im Personalgesetz zur Weiterbildung sind seit 25 Jahren unverändert geblieben und wurden nicht an aktuelle Veränderungen und Trends angepasst. Die Begriffe wie betriebliche Bildung sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung sollen basierend auf dem Personalentwicklungskonzept sowie dem Berufsbildungskonzept aktualisiert werden (§§ 18 Abs. 2 und 19 PersG). Zudem soll die Verantwortung für die berufliche Entwicklung künftig als gemeinsame Aufgabe von Mitarbeitenden und Arbeitgeber anstatt als alleinige Aufgabe der Mitarbeitenden auf Gesetzesstufe verankert werden (§ 22 Abs. 2 PersG). Dazu sind Anpassungen von §§ 18 Abs. 2, 19 und 22 Abs. 2 PersG notwendig.  Siehe Kapitel 4.5.2, 4.5.3, 5.18, 5.19 und 5.20 des Anhörungsberichts.  Sind Sie einverstanden, dass die Begrifflichkeiten der Personalentwicklung aktualisiert und die Verantwortung für die Personalentwicklung als gemeinsame Aufgabe geregelt werden (§§ 18 Abs. 2, 19 und 22 Abs. 2 PersG)?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Angabe
	Bemerkungen zur Frage 19
	Frage 20 – Begrifflichkeiten und Rahmenbedingungen für Personalpolitik anpassen Gemäss aktueller Regelung hat der Regierungsrat zu Beginn einer Legislaturperiode ein Leitbild für die Personalpolitik zu erlassen. Im Zuge der Modernisierung und der strategischen Weiterentwicklung der HR-Arbeit hat der Regierungsrat das Ziel gesetzt, anstelle eines Leitbilds erstmals eine Personalstrategie zu erarbeiten. Das aktuell im Personalgesetz verankerte "Leitbild für die Personalpolitik" (§ 2 Abs. 1 PersG) soll aufgrund der Weiterentwicklung der HR-Arbeit durch die vom Regierungsrat verabschiedete HR-Strategie ersetzt werden. Künftig soll sich die Personalpolitik am Entwicklungsleitbild des Kantons gemäss § 10 Gesetz über die wirkungsorientierte Steuerung von Aufgaben und Finanzen (GAF) und den Erfordernissen der Arbeitswelt orientieren. Dazu ist eine Anpassung von § 2 PersG notwendig.   Siehe Kapitel 4.6.2 und 5.1 des Anhörungsberichts.   Sind Sie einverstanden, dass der Begriff "Leitbild für die Personalpolitik" durch die HR-Strategie im Personalgesetz ersetzt wird und sich die Personalpolitik am Entwicklungsleitbild des Kantons und den Erfordernissen der Arbeitswelt orientiert (§ 2 PersG)?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Angabe
	Bemerkungen zur Frage 20
	Frage 21 – Verweisungen vereinheitlichen Im Personalgesetz finden sich statische Verweise auf das Obligationenrecht mit dem Stand vom 1. Januar 1998 (§§ 7 und 44 Abs. 2 PersG). Diese führen dazu, dass neuere Bundesregelungen nicht automatisch für den Kanton Aargau gelten. Dadurch ist im Laufe der Zeit eine Diskrepanz zwischen den aktuellen Regelungen des Obligationenrechts und denen entstanden, die kraft statischen Verweises auf eine ältere Fassung des Obligationenrechts im Personalgesetz für den Kanton Aargau gelten. Um eine automatische Anpassung an Änderungen im Bundesrecht zu gewährleisten, sollen diese statischen Verweise durch dynamische ersetzt werden. Damit die Grundsätze des Sozialplans optimal auf die kantonalen Gegebenheiten abgestimmt werden können, soll der Regierungsrat die Kompetenz erhalten, die Einzelheiten und das Verfahren auf Verordnungsstufe zu regeln. Dazu sind Anpassungen von §§ 7 und 44 Abs. 2 PersG notwendig.   Siehe Kapitel 4.7.2, 5.4 und 5.31 des Anhörungsberichts.   Sind Sie einverstanden, dass die statischen Verweise auf das Obligationenrecht durch dynamische ersetzt werden und der Regierungsrat ermächtigt wird, die Einzelheiten und das Verfahren zum Sozialplan zu regeln (§§ 7 und 44 Abs. 2 PersG)?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Angabe
	Bemerkungen zur Frage 21
	Frage 22 – Regelungen zum Datenschutz ergänzen Im Anstellungsverhältnis ist die Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten, etwa zu gesundheitlichen Aspekten der Arbeitsfähigkeit, im Rahmen des Case Managements oder im Zusammenhang mit Meldungen an die obligatorischen Versicherungen, unvermeidbar und gehört zum Alltag im Personalbereich. Neu soll im Personalgesetz festgehalten werden, zu welchen Zwecken und mit welchen Kategorien von Daten eine Bearbeitung, einschliesslich Profiling, zulässig ist. Damit wird sichergestellt, dass auch in Zukunft eine rechtskonforme, transparente und nachvollziehbare Datenbearbeitung im Personalwesen möglich ist. Für die Umsetzung bedarf es einer Anpassung von § 14 PersG und der Einführung eines § 14a (neu) PersG.   Siehe Kapitel 4.7.3, 5.15 und 5.16 des Anhörungsberichts.   Sind Sie einverstanden, dass im Personalgesetz ausdrücklich geregelt wird, in welchen Fällen die Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten einschliesslich Profiling zulässig ist (§ 14a (neu) PersG)?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Angabe
	Bemerkungen zur Frage 22
	Frage 23 – Anfangslohn und Lohnanpassungen in Vertragsform regeln Heute wird der Anfangslohn der Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung in einer separaten Verfügung zusätzlich zum Anstellungsvertrag festgelegt. Diese Trennung ist schwer verständlich und erzeugt zusätzlichen administrativen Aufwand.   Neu soll der Anfangslohn direkt im Anstellungsvertrag geregelt werden. Auch jährliche Lohnanpassungen sollen künftig als vertragliche Mitteilungen gelten, zu denen keine Verfügung mehr erstellt wird. Mitarbeitende können bei Uneinigkeit eine Überprüfung im Klageverfahren mit vorgelagertem Schlichtungsverfahren verlangen. Für die neue Regelung sind die §§ 7 und 8 des Lohndekrets anzupassen.   Siehe Kapitel 4.10.1.1, 5.33.1.2 und 5.33.1.3 des Anhörungsberichts.   Sind Sie einverstanden, dass der Anfangslohn neu direkt im Anstellungsvertrag geregelt wird (§ 7 Lohndekret) und dass jährliche Lohnanpassungen künftig nicht mehr mittels Verfügung erfolgen, sondern als vertragliche Mitteilung gelten (§ 8 Abs. 3 (neu) Lohndekret)?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Angabe
	Bemerkungen zur Frage 23
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